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DoppelviIia in bcmgfuhr.
öerrmannsßöierIDeg 7 und 8.

Architekt R. Wal t e r M a r k   in Danzig.
ach dem Entwurfe des Architekten K Walter Marks in

Danzig und unter dessen Leitung wurden im verga.ngenen
Jahrc von der firma War m u th & A rn dt, Bau' und

Stuckgeschäft in Langfuhr, auf dem Hcrrmannsh5fen.vcg 7 und 8
daselbst zwei Villen errichtet, die einseitig aneinander gebaut
sind und in ihrer' Gesamterscheinung eine sogenannte Doppel,
vil1a bilden.

Das Jinks gelegene dieser bei den Gebäude ist hieflJeben
durch die Grundrisse, einen Schnitt und die Vorder  und Seiten
ansicht dargestellt. Es gellört dem Rektor der Technischen
Hochschule in Danzig, Herrn Geheimen Regierungsrat Professor
Dr. v. Mangold t, dcr auch selbst die Grundrisf>e zu seinem
Wohnhause angegeben hat.

In der Höhengliederung und der Behandlung der Aussen
flächen stimmt es natürlich mit dem Nachbarhause überein.
Auch hier ist also die Werksteinverblendung des Sockels bis
zur BrÜstung: der Erdgesehossfcnster gef(jhrl, und die UJ11
rahmungen dieser Fenster sind in Werkstein gebildet. Die
Hauptfiächen sind glatt geputzt, der Dachgiebel jecioch mit
Schiefer verkleidet. Die gebrochene DachW-iche des Nachbar
hauses ist hier nur noch über dem, etwas zurücldiegenden
Sauteile , in welchcm der Eingang liegt, durchgefÜhrt. Der
übrige Tei! des Gebäudes erscheint sonach als zwefgeschossig
mit niedrigem Bieberschwanzdach, aber \-veit vortretendem
Traufgesimse.

Bei der Grundrissbildung war den besonderen \Vünschen
und Bedürfnissen des Besitzers zu genü,gen. nie vier Haupt
wohnräume dcs Erdgeschosses liegen an einer Diele, die von
den Fenstern des Treppenpodestes beleuchtet wird, und unter
dem obercn Treppenarme Platz für eine Bank nebst Tisch
bietet. DerFZugang zur KÜche ist von deI" Diele durch eincn
mittels Glasabschluss hergestellten Neben!lur getrennt, der auch
zu der neben dem Eingang liegenden K,leiderablage und dem
Abort fÜhrt. Unter dem Treppenpodest befindet sich cin An
richteraum, derllKÜche' 'und Speisezimmer verbindet und den
Zugang zur Speisekammer, sowie zur l\elIertreppe enthäit. Dem
Esszimmer ist eine geräumige J mit Glaswänden umschlossene
und Überdachte Veranda vorgelagert, durch welche der Ausgang
nach dem Garten fÜhrt. Das vordere Eckzimmer besitzt einen
Eckerker mit darüber Hegendem Balkon, welcher ein GegenstÜck
zu dem entsprechenden Vorhau des Nachbarllauses bildet.

Im übel'geschoss sind vier;Wohn- oder Schlafräume, ein
Fremdenzimmer, ein grosses Mädchenzi111111cr J Bad und Abort
vorgesehen. Das Dach enthält nur dcn Troch:enboden und
einige Bodenkammern. Das I\ellergeschoss enthiUt aU5ser den
erforderlic:hen Wirtschaftskellern die Waschl<iiche mit besonderem
Ausgang nach dem Hofe, sowie der> feuerungsraum für die
Zentralheizung, der gleichzeitig als I\ohlenlager dient und von
der Strassenseite einen eigenen Zugang hat.

An der Ausführung waren u. a. nachstehende firmen be
teiligt: MaLtrCr , Zimmerer'J Steinmetz  LInd Bildhaucrarbeiten:
Wal' mut h & Ar n d t - Langfuhr ; Dachsteinlieferllng lind Dach
ded<erarbeiten: Rot e n b erg   Danzig: Bautischlerei und innere
Ausstattung: Sc h e ff I e l' ' Danzig; Massive Dechell: H art,
111 a n n   Olivtt; K,lcl11pnernrbeitcn: Ro te nb erg - Danzig; Maler

arbeiten: Eh I e r t   Danzig j Marl11otarbeiten, Fliesenlieferung
und Verlegung: Franzechina Bi Toffolo- Dam:ig; \Vasser
JeitungsinstaJlatioll; St rey en berg - Da;-;z[g; Zentralheizung:
Ha a k   BerEn; Lichtinstallation : AlIgemeine E!ektr. Gesclischaft.

(Schluss folgt.), > .
Rum:1{;;rlCiS5

des t-Ierrn Ministers deo öffentlichen Arbeiten vom 20. Dezember 1Q06
betr. Grundsätze für die Aufsteilung von SebCU!Lm.gspWnen und

die Ausarbeitung neuer Bauordnungen.
Anmerk. d. Red. Wir hatten diesen Erlass bereits

auszugsweise in ['1r. tJ der "Ostd. tlau-Ztg." vom
19. Januar 1907 veröffentlicht, aber auf vcrschicdent
liehe Anfragen lassen wir denselben noch einmal \'011
ständig folgen.

Die Grtmdsätze, \velche mein Edass \'om 24. April cl. J.
über die festsetzung von Bebauungspläncn und den Erlass von
Bauordnungen gibt, haben nicht 11m Anwendung auf Vor 0 r t e
rÖgserer S täd te zu finden, sondern auf ,:tUe 0 rt sch aften,
in denen infolge cincr erheblichen In d u.s tri e e nt w i c k e I u n g
eine starl<c Bebauung zu erwarten ist. Für ,dIe in rascher
Entwickelung begriffenen Gebiete wÜrde es nicht Z\.vecl\cnt
sprech nd sein, die festsetzung von f"lucht!1nicll von r:t!l zu
Fall - d. h. fÜr die einzelnen Grundstficke erst, wenn sie bebaut
werden saUen - zu bewirken. Vielmehr ist auf die Auf
stellung allgemeiner Bebauungspläne al!  grass,
zÜgigen Gesichtspunkten Bedacht LU nehmen.

Bebauungspläne.
Dabei aber ist der Bestimmung des 9 2 des Gesetzes

vom 2. Juli 1875 gentäss Über das voraussichtliche BedÜrfnis
der näheren Zukunft nicht hinauszugehen. Die mit dieser Vor
schrift gezogene Grenze ist flÜssig Lind richtet sich nach elen
jeweiligen örtlic11cn YcrlÜltnissen. Rege!11lässig sind Ltmfichst
nur dic I-laLlptvcrkehrsstrassen und Lwar tunlicl1st unter
Berücksichtigung der vorhandenen Wege festzulegen. Auf die
l\lög1ichkeit ciner angemessenen Unterbringung dcr Verkehrs
mittel und Vcrkellrs,gelegenheitt: n (neben fahrdamm und BÜrger'
steigen auch ßelassung VOll Raum zur An1egung von Prome
naden, Strassen bahnen, Reitwegen, Radfahrwegen LI. derg1.) ist
dabei zu berÜcksichtigen. Die Unterteilung des Strassen netzes,
insbesondere die Fes t leg LI n g cl erN e b e t1 s t ras::. e 11, kann
in dcn Aussenbezirken vielfach der Zukunft je nactl dcn dn
tretenden Bedürfnissen ilbcrlassen \verden. Die Antordcrul1gctl
an die Beschaffenheit der Strassen (Brdte, Abrne sul1gctl der
Fahrbahn und des BÜrgersteiges, Befestigung' des StraSSe!1
körpers j Bepflanzung usw.) haben sich nach den voraussicht
lichen BedÜrfnissen zu richten J olme indessen die RÜcksicht
al-lf das finanzielle Intet.esse der Gemeinden nnd der An
lieger ausser Acht zu lassen. Je nachdem die Bebauung der
StrRssen mit GeschiiftshÜusern, fabrikcn, Nlie-tsgcbäuden ;)(1<.:i"
Eigenhäusern erfolgen wird, habcn Abstufungen in der Be
schaffenheit der Strassen bereits bei der fluchtiinientcstsctzlIng
einzutretcn. FÜr Wo h n s tr 115 S e 11 sind nicht allein
Breiten J sondern auch einf.achere Befestigungen ais in
strassen zu!ässig. Die Nlasse des S 7 der m!nbteriel!cn Vor
schriften für die Aufste!Jut1g von fluchtlinien und Bcbaul!n   
plänen vom 28, Mai ! 876 (M. S1. S. 17 I) sind nicht ah unter
al1en Ul11gt{inclen nussgebend zu betrachten. insbesondere 1(;11111
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Villa in Langfuhr, tfermannshöferweg 8.
Vorderansicht.

o:n

Architekt R. Wal t her Mal' 1( s in Danzig.

bei Woh nstrasscn untcr das Mass VOll 12 Metern
hinabgegangen werden. V orgä den wcrden zumeist nur in
\Vohnstrassen vorzusehcll sein, indessen kann auch in Ge
schäfts  und Hauptverl{chrsstrassen ihre Anlegung zweckmässig
erscheinen, zl1mal sie bei später wachsendem Verkehr die
Verbreitcr-ung der Strassen erleichtern. Die Breite der Vorgärten
darf nicht zu grass bemessen sein, anderseits aber auch rege]
mässig nicht weniger als fLinf Metc!' betragen. Unter den
heutigen Verhältnissen wird das Mass von drei Metern, welches
im letzten Absatze des S 1 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 an.
gegeben ist, nur ausnahmsweise Anwendung finden können.
für die freihaHung genügend grossei. PI;i t zein hinreichender
Anzahl als Sc h m u c k p I ätz e , S pie I p I ätz e , Par k a n 
lagen sowie fÜr später zu errichtende öffentliche
Gebäude ist Sorge zu tragen.

Wenn auch für die Festsetzung der F!uchtlinien in erster
Linie RÜcksichten der Z w e c [( In ä s s i g k e i t entscheidend sein
müssen, so ist doch auch das ästh etische Interesse da
bei !licht aussef acht zu lassen. Auf die Vermeidung zu
grosseI' Elntönlgl<eit bei der Gestaltung des Slrassennetzes
und auf die Erzielung einer gewissen Ab w e c h seI u n g im
S t ras se n b i I deist Bedacht zu nehmen, Deshalb wir'd, wenn
nicht dass Verkehrsinteresse entgegensteht, bel der Linienführung
der Strassen nicht grundsätzliell der gerade Verlauf
anzustreben sein. Auch empfiehlt sich die Be p f la n zug be
sonders der äusseren Strassen mit Baumreihen, soweit nicht in
der Beschattung ein Nachteil LU erblicken Ist. Die zukünftige
Bebauung ist nicht nur für die Abmessungen der Strassen
seihst und für ihre Beschaffenheit, sondern auch für die Ge
staltung der Baublöc!<e, insbesondere ihre Tiefe, von Bedeutung.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes muss daher mit der Ge
staltung der Bauordnung Hand in Hand gehen, oder, sofern
dem Charakter der Gegend entsprechende baupolizeiliehe Vor
schriflen scbon bestehen, auf diese Rücksicht nehmen.

Dic vorstehenden Grundsätze: sind bei deI" l"Ieslselzung
neuer Fluchtlinien zu beachten, ferner hat naC'h ihnen eine
Na eh p r ü fun g der jet z i gen F I u c h t I i nie n, weiche be
reits früher für zurzeit noch über,>.>iegend unbebautes Geliinde

festgesetzt sind, zu erfolgen. Gegebenenfalls ist auf ihre
Änderung hinzuwirketI.

Bauordt1ugen.
Beim Erlasse neuer Bauordnungen für ganze Ort

schaften oder weitere Gebiete wird sich vielfach die Ab.
s tu fun g der baupolizeilichen Normen Insbesondere nach
folgenden Gesichtspunkten empfehlen. Zunächst muss die
historische Entwickelung des In Betracht kommenden Geländes
massgebend sein. Ferner Ist der Zweck entscheidend, dem die
Bebauung dienen soll: andere Vorschriften werden für H an deI s
vi e I' I e I (Ortsleile mit Citycharakter) , andere rar Wo h n 
viertel, wieder andere für Industriebezirke zu er]assen
sein. Bei den Wohnvierteln muss wieder unterschieden werden,
ob es sich darum handelt, die Herstellung von Mietshäusern
zu ermöglichen, oder ob Gelände für die Errichtung von Ge
bäuden/ welche nur einige wenige Wohnungen enthaaen, oder
rar Ein t ami I I c n h ä user vorbehalten werden sollen. J'ür die
Bestimmung des Verhäl nisses, nach weichem das Gelände
eines als wirtschaftliche Einheit zu behandelnden Gebiets den
einzelnen Bauklassen zugewiesen wird, haben neben den polizei
lichen RÜcksichten auch die wirtschaftlichen Beaehlung zu finden.
Es muss d"rür gesorgt werden, dass allen berechtigten In
tel'essen in ausreichendem Masse genügt wird, damit z. B. nicht
die industrielle Entwickelung durch den Ausschluss GeräLtseh
und Dunst erzeugender Anlage11 aus zu weiten Bezirken aUs
geschlossen oder den Wohnbedürfnissen der minder bemitteiten
Klassen durch Unterstellung zu grosseI' Gebietsteile unter den
Zwang der offenen Bauweise nicht ausreichend entsprochen
wird. Die örtlichen Verhältnisse begründen auch hier weit
gehende Vcrsehiedenheiten. So wird ein Kurort in dieser Be
ziehung wesentlich anders als eine Gemeinde mit vorwiegend
industrielle,' Entwickelung zu behandeln sein.

RegeltnäSsig ist eine vom Ortsinnern nach aussen ab
nehmende Bebauungsdiehtiglwit anzustreben. Inwieweit dabei
die offene Bauweise! d. h. einc solche mit Zwischenräumen
zwischen den einzelncn 1-läuscrl1, vorzuschreiben ist/ wird sorg
fältig nach Lage der örtlichen Verhältnisse zu prüfen sein. im
allgemeinen wird diese Bauweise unbeclc111dich fÜr Einzelwohn '1
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Architekt R. Wal t e r M a r k s in Danzig.
Grundriss vom i(eJtergeschoss.

häuser wohlhabender !\Iassen und für !\Ieinbauten - d. i. Häuser
für einc oder zwei Wohnungen Minderbemittelter - in h1nd
Heher Umgebung zu wählen sein, während sie für mehrge
schossige Mietshäuser in der Rege! nicht geeignet erscheint.
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass vom gesundheitlichen
Standpunkt die Notwendigkeit allseits offener Bauweise sich
nicht immer begründen lässt, und dass auch der wirtschaftliche
Standpunkt einei. allzu weitriiumigen Bebauung entgegenstehen
kann. Selbst wenn durch Baubeschriinkungen eine Niedrig
haltung der Bodenpreise erzielbar ist, so wird ein solcher Vor..
teil doch namentlich bei !\ieinbauten leicht aufgehoben durch
das ungünstige Verhältnis zwischen der freien Fläche des
Grundstüel<s einerseits und der Baufläche und der"Gebäudehöhe
andererseits und durch die verhältnismässig grössei en Baukosten
niedriger, allseitig freistehender Hiiuser. Um den an sich dUrch
"LlS erstrebenswerten Bau von !\Ieinbauten nach Tunlichkeit zu

fördern, wird in vielen fällen auch die sogenannte halboffene
Bauweise, das ist der Bau von Gruppen VOll zwei bis fÜnf
r-Wusern mit anschliessendcm Bauwich oder der Reihenbau vor
zuziehen sein, wenn nur im Blocldnnern eine grössere zusammen
h,lngende Fliiche von der Bebauung freigehalten wird und
möglichst an den Stirnen der Blöcke Zwischenräume gelassen
werden. Gegen eine allzu grasse t1usdehnung des Gebiets der.
offenen Bauweise spricht auch die Wahrnehmung, dass slrenge
Baubeschränkungen vom Anbau da abschrecken, wo anderweit
Gelände, welches weniger scharfen Vorschriften unterliegt, ver
fügbar ist. Statt der beabsichtigten NiedrighaHung der Boden
preise kann dann eine, Verteuerung eintreten,

Bei den sonstigen sorgfältig abzustufenden Bal1beschränlumgen
wird vorzugsweise darauf Bedacht zu nehmen sein l dass jedes
GrundstÜck einen Hof von bestimmter Mindestgrösse erhält.
dass die Gebäudehöhe und die Zahl eier \.yohngeschos e (ie!'



Strassenbreite lind der Grös t: der unbebaut /.u lasscndcn
fJäche angepasst werden, dass die Bebauung des Hinterlandes
(he freilassung einer grossen zusammenhängenden r'läche im
lnnem des Baublocks gewährleisten muss, dass also Über eine
gewisse Tiefe hinaus eine Bebauung nicht gestattet wird, dass auch
die Höhe der Wohnräume sich bei weniger dichter Bebauung er
mässigen kann, endlich dass da J wo eine geregelte Abwässer
beseitigung und eine gute Trinkwasserleitung vorhanden ist, mildere
Bestimmungen zulässig sind, als dort, wo diese Einrichtungen
fehlen. Bei stärkerer Besiedelung von bIsher rein lälldlichen
Ortschaften I<önncn hinsichtlich der Beballllngsdichtigkcit die
Bestimmungen für grössere Städte selbstverständ!ich .nicht olme
weiteres massgebend sein, vielmehr wird als Regel zu gelten
haben, dass die Bebauung tunlichst weitriiumig erfolgt.

Die Einrichtung von J\el!ern und Dachgeschossräumen
zum dauernden Aufenthalte von Menschen sollte im Gebiete
der geschlossenen Bauweise mit mehrstöckigen Häusern a!1ge
mein untersagt werdcn und nur in freistehenden Einfamilicn.
häusern unter Beschränl<Ullgen ihrer Ausdehnung auf einen Teil
der GebäudegrundfIäche zugelassen werden. In Kleinbauten .
und zwar freistehenden wie Reihenhäusern - wird aHerdings
die teilweise Benutzung des Dachgeschosses zu \Vohnzwecken
nicht verhindert werden dürfen. Die Herstellung seI b s t ä n d i ge r
Wo h nun gen im Keller und Dach möchte nach Möglichkeit
g a n Z Z LI ver m eid e n sein.

Erleichterungen für Kleinbauten.
l\ol1stl'uktive Erleichterungen für Kleinbauten sind angezeigt.

Sie dürfen aber nicht lediglich aus wirtschaftlichen Rücksichten
gewährt werden, da der unterschiedlichen Behandlung alsdann
die rechiliche Grundlage fehlen würde; jedenfalls sind derartige
ErJeichterungen auf solche Bauten zu beschränken, bei denen
die Grundfläche, die Wandlänge der einzelnen Räume, die Ge.
schosszahl und die Geschosshöhe gering sind. Bei der Zu.
lassung leichterer Bauart) namentlich von Fachwerk zu Aussen
wänden, sind die Idimatischen Verhältnisse zu beachten. In
feuerpoJizeilicher )--linsicht ist auf die Leistungsfähigkeit der
Ortsfeuerwehr Rücksicht zu nehmen. Wo ein rasches Eil1
greifen der feuerwehr bei einem Brande nicht gesichert ist,
müssen die baulichen Vorkehrungen so getroffen werden, dass
ein schnelJes Verlassen der Wohnungen möglich ist und die
Weiterverbreitung des Brandes über das betreffende Gebäudehinaus
tunliehst verhindert wird. Hierauf ist besonders bei den An
forderungen an die Beschaffenheit der Treppen und Brand
mauern Rücksicht zu nehmen.

Hinsichtlich der für Kleinbauten zu gewiihrenden Er
leichterungen gibt die oben crwiihnte Schrift des Regierungs.
baumeisters a. D. Siebold wertvol1c Fingerzeige, wenn auch eine
Hentabilität, wie sie der Verfasser berechnet, sich nur da er
zielen !ässt, wo die Preise der Baugrundstücke noch sehr
niedrige und die VerhäJtnisse rein ländliche sind. Immerhin
wird für die Gebiete, welche für die Errichtung von Arbeiter.
wohnhäusern im Sinne der Sieboldschen Sch;ift in Betracht
Iwmmen, auf die Milderung der an solche Gebäude zu stellenden
baupolizeiJ. Anforderungen ebenso wie auf die Schaffung günstiger
Verkehrsverhältnisse (Strassel1  u. Kleinbahnen) hinzuwirken sein.

Als besonders erstrebenswert erscheint es ferner, dass
durch geeignete Massnahmen der Übergang solcher Hiluser in
das freie Eigentum der Arbeiter erleiclJtert wird. In dieser Be
ziehung weise ich darauf hin, dass die Landesversicherungs
anstalten vielfach Darlehne zu günstigen Bedingungen für oen
Eigenhausbau gegeben haben. Auch eine Rentenbank ist be.
reits in dem von Siebold befürworteten Sinne eingetretel1. Die
Beteiligung dieser Institute würde erleichtert werden, wenn Ge
meinden und Kreise in soichen Fiillen die Garantie für gewiihrte
Darlehne übernehmen. Auch Baugenossenschaften, die den Bau
billiger Arbeiterhäuser ausführen, verdienen die Unterstützung
der Kommunalve,.bände, Endlich ist es wünschenswert, dass
Gemeinden, deren Gebiete VOll den neuen grossen Wasser
strassen befühlt werden, Gelände an diesen in grösserem Um
fange erwerben - wie es in Westfalen schon geschehen ist 
Ul11 es den Privatspekulationen zu entziehen, lind dass dieses
Gelände zum Teil zu Arbeiteransiedelungen nach dem Siebold
sehen Vorschlage verwendet wird_!) t)
Gesetzentwurf betr. Verunstaltung von Gsgenden usw,

In der Kommission zur Vorberatung dieses Gesetz.
entwurfs wurden an Stelle der Regierungsvorlage folgende
Andel'ungen vorgeschlagen und angenommen:

I J1

9 2. "lJurch Ortsstatut einer Gemeinde kann für Strassel1
lind PUHLC von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung
bestimmt werden, dass die baupoJizeiliche Genehmigung zur
Er! ichtung von Bauwerken sowie zur Vornahme baulicher
Änderungen zn versagen ist, wenn die Eigenart des Orts  o er
Strassel1bilde  durch die beabsichtigte Bauausfiihrung beelll
trächtigt werden wiirde_ Durch Ortsstatut einer Gemeinde
kanll für einzelne Bauwerl e von geschichtlicher oder künstlerischer
Bedeutung bestimmt werden: 1. das  die baupolizeiliche (le
nehmicrunG zur Vornahme baulicher Anderungen an den Bau
\\'erkel  7.  versagen ist, wenn ihre Eigenart dadurch beein
trächtiot werden würde, 2. dass die nach Abs. 1 zulässigen
ßestim 1Ungel1 auf Bauausführungen in der Nachbarschaft
solcher Bauwel ke Anwendung finden. Wenn nach dem Bau
entwurf anzunehmen ist, dass die beabsichtigte Bauausführung
der heimischen Bauweise und dem Gepräge der nähereren
Umgebung der Baustelle im wesentlichen entsprechen würde und
die Kosten der trotzdem von der OrtspoIizeibehörde auf Grund
des Ortsstatuts geforderten Änderung des Bauentwurfs in keinem
angemessenen Verhältnisse zu den dem Bauherrn zu.r Last
fallenden Kosten der Bauausführung stehcn würde! so Ist von
der Anwendung des Ortsstatuis abzusehen."

Ebenso wurde mit 20 gegen I Stimme angenommen der
9 2 a, wonach durch Ortsstatut einer Gemeinde bes.timmt
werden kann, dass die Anhringung von Reklameschildern, Schau
kästen, Aufschriften und Abbildungen an Strassen und Plätzen
der polizeilichen Genehmigung bedarf. Auch der   2 b wurde
angenommen. Er lautet:

Durch Ortsstatut einer Gemeinde können für die Bc
bauu 'g bestimll1ter Flächen besonders über die sonst übliche
Bauweise und über das bau polizeilich .lulässige Mass hinaus
gehende Anforderungen g-este\1t werden."

3 wurde in folgender Fassung angenommen:
Der Beschlussfassung über das Ortsstatut hat eine An

höru g von Sachverständigen vorauszugehen. Das Ortsstatut
bedarf der Genehmigung des Bezirksausschusses. II

F:ndlich gab die Kommission dem   4 folgende'" Form:
"In jedem Falle sind vor Erteilung- oder Versagung der

Genehmigung Sachverständige und der Gemeindevorstand Zlt
hören. In Orten, wo der Gemeindevorstand nichi aUS einer
Mehrheit von Personen gebildet wird, tritt an seine Stelle
die Gemeindevertretung (Gemeinderat, Stadtverordnetenver
sammlung)_ "

Hiermit ist die erste Lesung des Gesetzentwurfes beendigt.

!E?1H?:ü.?:ü

Tarif- und Streikbewegungen.
Berlin. Am 15. März d_ J. hielt der Vorstand der Ball'

geschäfte von Berlin und den Vororten im Architektenhause
eine ausserordentliche Generalversammlung ab, um über die
Verhandlungen zwecks Abschluss eines vom 1. April d. I. ab
zusehJiessenden !leuen Tarifvertrages Bericht zu erstatten. Die
starl{ besuchte Versammlung nahm folgende Resolution an:

"Die ausserordentJiche Generalversammlung des Verbandes
der Baugeschäfte von Berlin und den Vororten nimmt von den
mit den Arbeitnehmervertretern in der /\chtzehner-Kommission
zwecks Verlängerung der' Tarifverträge bisher stattgefundenen
Verhandlungen Kenntnis und spricht der Verbandsleitung zu
der bisherigen Steliungsnahme und den getroffenen Massnahmen
ihr vollstes Vertrauen aus. Die Genel'a]versammlung weist auf
das entschiedenste jede Forderung auf Arbeitszeitverkürzung
unter neun Stunden zuriick und lehnt weitere Verhandlungen
über die übrigen Antriige der Arbeitnehmer ab, bevor nicht von
dieser Forderung Abstand genommen ist Sie beauftragt die
Verbandsleitung, weiterhin geeignet erscheinende Schritte in
dieser Angelegenheit vorzunehmen und eine!' demnächst ein
ztlberufenden Generalversammlung Bericht ZUr Beschlussfassungzu erstatten." .

Allenstein. Die Lohnbewegung im Baugewerbe hat ZlI
einCl" Einigung beider Parteien auf folgender Grundlage geführt:
Die Löhne betragen für verheiratete ivlaurer 48 Pf., für uno
verheiratete Maurer 40-43 Pf., für Hilfsarbeiter J2 Pf. pro
Stunde. Der Lol1l1 für Zimmerer bleibt derselbe wie im Vor
jahre. 1111 Jahre 1907 ist die Arbeitszeit bis zum L Juni eine
11 stündige, von cla ab eine 10'/2stündige. JmJahre 1908 beträgt
der Lohn für Maurer 51 Pi., l"iir Zimmerer 46-49 Pf:' hei
10 stündiger Arbeitszeit.


